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Reformator unſeres Glaubens, Philipp Melanchthon, zu errichten.
deren Vorſtädte, die dahin eingepfarrten und die dortigen Rathsdörfer gegeben wo bereits mit Genehmigung des Herrn Ober-

R 56.

Merſeburger Kreis Blatt.
Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

D J D T3. Quarta l. Mittwoch den 15. Juli. Stück 5.
Bekanntmachungen.

Es ſind in neuerer Zeit mehrfach falſche Zins-Coupons von Staatspapieren in Umlauf geſetzt und dadurch denjenigen,
welche die falſchen Coupons in gutem Glauben von ihnen unbekannten Perſonen in Zahlung angenommen haben, Verluſte ver

urſacht worden. Jndem wir, um das Publikum vor weiteren Verluſten der Art zu bewahren auf das Vorkommen ſolcher fal-
ſchen Zins Coupons aufmerkſam machen bemerken wir, daß für falſche Coupons in keinem Falle von uns Erſatz gewährt
wird, da Zins Coupons nicht die Beſtimmung haben als Zahlungsmittel im Privatverkehr zu dienen.

Berlin, den 25. Juni 1857.
Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden.

Es wird beabſichtigt, zum Betriebe der Zuckerfabrik zu Altſcherbitz noch einen dritten Dampfkeſſel aufzuſtellen. Der
in demſelben ſich entwickelnde Dampf ſoll eine Spannung von 3 Atmoſphären Ueberdruck haben.

Jndem ich dies in Gemäßheit des 29. der Allgemeinen Gewerbe- Ordnung vom 17. Januar 1845 hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben innerhalb 4 Wochen präcluſiviſcher Friſt
in meinem Bureau angebracht werden müſſen.

Merſeburg, den 27. Juni 1857. Der Königliche Landrath Weidlich.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Anſpänner Johann Karl Traugott Kitzing zu Kriegsdorf

als Gerichtsſchöppe für die Gemeinde daſelbſt erwählt und unterm 27. v. M. in Pflicht genommen worden iſt.

Merſeburg den 1. Juli 1857. Der Königliche Landrath Weidlich.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Nachbar Johann Gottfried Hirſch zu Starſtedel als

Gerichtsſchöppe für die Gemeinde daſelbſt erwählt und unter heutigem Tage in Pflicht genommen worden iſt.

Merſeburg den 1. Juli 1857. Der Königliche Landrath Weidlich.
Es wird beabſichtigt, in der Stadt Wittenberg neben Luthers Standbilde ein gleiches Denkmal für den zweiten großen

Die erſte Veranlaſſung hierzu haben die Stadt Wittenberg,

Präſidenten der Provinz eine Hauscollecte veranſtaltet wird.
Die Bewohner der Provinz Sachſen werden es ſicherlich für eine Ehrenſache halten ſich an der Ausführung dieſes

Denkmales allgemein zu betheiligen und es hat daher der Herr Oberpräſident die Veranſtaltung von Sammlungen freiwilliger
Beiträge genehmigt.

Die Magiſträte in den Städten und die Ortsrichter auf dem platten Lande wollen ſich der Einſammlung derartiger Bei-
träge in geeigneter Weiſe unterziehen und die eingegangenen Gelder bis zum letzten Auguſt d. J. an die hieſige Königliche
Kreiskaſſe abliefern, von wo aus dieſelben an das betreffende Comité in Wittenberg eingeſendet werden ſollen.

Ein Duplicat des Lieferſcheins iſt an mich einzuſenden Vacatſcheine dagegen nicht.

Merſeburg, den 6. Juli 1857. Der Königliche Landrath Weidlich.
Der Herr Domdechant von Trotha auf Schkopau beabſichtigt auf der ſogenannten Werdergebreite in Schkopauer Flur

einen Kalkofen anzulegen.
Jndem ich dieſes Vorhaben in Gemäßheit des 9. 29. der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845

hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß etwaige Einwendungen dagegen innerhalb 4 Wochen präcluſtviſcher
Friſt in meinem Bureau angebracht werden müſſen.

Der Königliche Landrath Weidlich.Merſeburg den 9. Juli 1857.
Bekanntmachung. Es iſt am Tage des Kinderfeſtes Auf dem Rittergute Kötzſchanu bei Lützen ſollen die

ſehr gut behangenen Aepfel und Birnen in dem ſogenanntenauf dem Nulandts Platze ein ſchwarzſeidener Sonnenſchirm
Großgartengefunden worden.

Die ſich legitimirende Eigenthümerin wolle ſich zur Empfang- Montag den 20. Juli, Vormittags 9 Uhr,
in der Pachterwohnung meiſtbietend, unter vorbehaltenen Be-nahme deſſelben im PolizeiBureau melden.
dingungen beim Termin, verpachtet werden.

Niedner.
Merſeburg den 13. Juli 1857.

Der Magiſtrat. i e
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Nachſtehende Bekanntmachung

Local-Polizei-Verordnung. Auf Grund des
5. des Geſetzes vom 11. März 1850 wird mit Geneh-

migung der Königl. Regierung Folgendes hiermit verordnet:
1) Jeder Beſitzer eines mit einem Hofe verſehenen Hauſes

iſt verpflichtet, eine ausgemauerte, maſſiv zu überwöl-
bende oder mit einer eiſernen Decke zu verſehende Aſchen-
grube anzulegen und dieſelbe fortwährend in ordent-
lichem Stande zu erhalten.

2) Torf-, Braun und Steinkohlen Aſche darf nur in
irdenen oder metallenen, niemals in hölzernen Gefäßen
vorläufig aufbewahrt und dann nicht auf die Höfe
oder in die Düngergruben, ſondern nur in die Aſchen-
gruben und, wo deren Anlegung unmöglich, in eiſen-
blechene Dämpfer oder feuerfeſte Keller geſchüttet werden.

3) Wer dieſe Anordnungen unbefolgt läßt und übertritt,
wird mit einer zur Armenkaſſe fließenden Geldbuße bis
zu zehn Thalern oder verhältnißmäßigem Gefängniß
beſtraft.

4) Vorſtehende Beſtimmungen treten mit dem 1. Octo-
ber e. in Kraft und müſſen demgemäß die erforder-
lichen Aſchengruben reſp. Aſchendämpfer bis zu dieſem
Zeitpunkte bei Vermeidung der feſtgeſetzten Strafe an-
gelegt beziehendlich angeſchafft ſein.

Merſeburg den 18. Februar 1857.
Der Magiſtrat.

bringen wir wiederholt und mit dem Bemerken in Erinnerung,
daß nach Ablauf der geſetzten Friſt eine allgemeine Reviſion
der Häuſer und Gehöfte erfolgen und gegen die Säumigen das
geſetzliche Strafverfahren zur Anwendung kommen wird.

Merſeburg, den 9. Juli 1857.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Es iſt bemerkt worden, daß die
Beſtimmung im t. 6. der hieſigen Straßen -Ordnung, wonach
das Waſchen und Wäſcheſpülen, das Reinigen und Einweichen
der Gefäße, Reifen und Wagen c. in den Waſſerbehältern und
an den öffentlichen Brunnen verboten iſt, in neuerer Zeit nicht
überall gehörig beachtet wird.

Jndem wir die vorerwähnte ſtraßenpolizeiliche Beſtimmung
hiermit wiederholt in Erinnerung bringen, bemerken wir zugleich,
daß wir die Befolgung derſelben mit aller Strenge überwachen
und jede zu unſerer Kenntniß gelangende desfallſige Uebertre-
tung unnachſichtlich beſtrafen werden.

Wir erwarten, daß das Publikum, in Berückſichtigung der
anhaltenden Trockenheit und des in Folge deſſen eingetretenen
Waſſermangels, ſich der Benutzung des Waſſers aus den öffent-
lichen Brunnen überhaupt in allen den Fällen enthalten wird,
wo ſolches nicht unbedingt erforderlich iſt.

Merſeburg den 11. Juli 1857.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Es kommt trotz meiner unter dem
17. Januar 1855 im hieſigen Kreisblatt erlaſſenen Bekanntma-
chung und Belehrung immer noch häufig vor, daß nicht nur
von Privat-Perſonen, ſondern auch Seitens der Gensd'armen
oder der Polizei und Ortsbehörden auf dem Lande, Anzeigen
über begangene Vergehen oder Verbrechen, die von mir verfolgt
werden müſſen, bei der Polizei-Anwaltſchaft des Bezirks einge-
reicht oder erſtattet werden wodurch nicht nur immer weil
Seitens der Polizei-Anwaltſchaft derartige Anzeigen doch wie-
derum an mich oder geeigneten Falls an das betreffende König-
liche Gericht abzugeben ſind weſentliche Verzögerungen der
Sachen oder ſehr oft andere erhebliche Nachtheile entſtehen.

z. I. rrrrrrrrrrraue,y--m

Während daher alle Privat-Perſonen, die durch ein Ver
gehen oder Verbrechen betroffen worden ſind, oder Kunde von
einem ſolchen erlangt haben in der Regel zunächſt die Orts-
Polizeibehörde zu benachrichtigen und zuzuziehen haben, erſuche
ich wiederum die Polizeiverwaltungen und Ortsrichter, ſowie
die Königl. Gensd'armen welchen gemeinſchaftlich die geſetz
liche Verpflichtung obliegt, begangenen Verbrechen nachzuſpüren
und alle keinen Aufſchub geſtattenden vorbereitenden Anordnun-
gen zur Aufklärung der Sache und nöthigenfalls zur Feſtnahme
des Thäters vorzunehmen

1) wenn das Vergehen oder Verbrechen im unmittelbaren
Bezirk des hieſigen Königlichen Kreisgerichts began-
gen iſt,

die aufgenommenen Verhandlungen oder die ausführlichen An
zeigen mir direct zuzuſenden und bei nöthig gewordenen Ver
haftungen mir die Verhafteten dabei ſofort zuführen zu laſſen

2) wenn das Vergehen oder Verbrechen im Bezirk einer
der Königl. Kreisgerichts-Commiſſionen verübt iſt,

a) in ſchleunigen Sachen, wo es auf ſofortiges Einſchrei-
ten ankommt, ſowie bei ſtattgefundenen Verhaftungen c.
die Anzeigen, Verhandlungen und reſp. die Verhafte-
ten ſelbſt an die betreffende Kreisgerichts-Commiſſion
ſofort abzuliefern, dabei aber bei beſonders wichtigen
Sachen gleichzeitig eine ſchriftliche Anzeige an mich ſich
abgehen zu laſſen;

b) bei allen übrigen Vergehen die erforderlichen die Be-
weismittel enthaltenden Anzeigen reſp. die aufgenom-
menen den Thatbeſtand möglichſt feſtſtellenden Verhand- a
lungen, wie ad 1., direct an mich einzuſenden.

Dagegen ſind alle Anzeigen und Verhandlungen wegen
Uebertretungen (Theil III. des Strafgeſetzbuchs), alle Contra-
ventionen gegen ſonſtige Polizeigeſetze, die Gewerbe Ordnung,
die Feldpolizei Ordnung c. bei denen richterliche Beſtrafung ſ i
beantragt wird, ſowie alle Sachen, in denen es ſich handelt um:
Bettelei, Landſtreicherei, unbefugte Führung von Titeln, Namen
und Orten, um einfache Fiſcherei- und Jagdvergehen, Entziehung
der Polizeiaufſicht, Fälſchung von Legitimations Papieren und
geringe Felddiebſtähle, an die betreffende Königliche Polizei
Anwaltſchaft zu richten.

Merſeburg, den 6. Juli 1857.
Der Königliche Staats-Anwalt.

Korbweiden- Verpachtung.
Montag den 10 Auguſt e. Vormittags 10 Uhr,

ſollen in dem Hoſpitalgarten bei Merſeburg
1) die Weidenheeger im Unterforſt Burgliebenau von zuſam-

men 10 Morgen 112 QRuthen,
2) der Weidenheeger am Wölkauer Damm von 3 Morgen

151 QRuthen,
auf 8 hintereinanderfolgende Jahre vom 1 October c. ab, öf-
fentlich an den Meiſtbietenden unter den im Termine mitzuthei-
lenden Bedingungen verpachtet werden.

Pachtluſtige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen,
daß jeder Licitant gehalten iſt, ſich über ſeine Zahlungsfähigkeit
gleich im Termine auszuweiſen.

Schkeuditz den 10. Juli 1857.
Königk. Oberförſterei.
Schaafvieh- Verkauf.

100 Stück Hammel, 70 Stück Mutterſchaafe,
e 30 Stück Jährlinge, geſund und in gutem Stande,
S verkauft das Rittergut Modelwitz bei Schkeuditz.
Se Auf der Poſthalterei zu Merſeburg ſteht ein

S alter Kutſchwagen zu verkaufen.

—ZDD|
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mit Gebrauchsanweiſung à Stück 1 Sgr., iſt zu haben bei

vorgenommen werden.
ſich einfinden, woſelbſt auch die Bedingungen mitgetheilt werden.

und Döllnitzer Broihan
Frank hier.

Als noch ſehr billig empfiehlt
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Rapsſtroh iſt zu verkaufen in Frankleben Nr. 38.
Bekanntmachung.

Sonnabend den 18. Juli d. J., Nachmittags 6 Uhr, ſoll
der diesjährige Obſtanhang auf dem Communanger in Blöſiten

c -„=„22

gegen ſofortige Zahlung verſteigert werden.
Der Ortsrichter Fuchs.

Sonnabend den 18. d. M., von früh S.Auction.
Uhr an, ſollen im Backhaus'ſchen Saale hier theilungshal-
ber 3 Gebett ganz gute Federbetten, 1 hellpol. Schreibſecretair,

Schreibtiſch mit Aufſatz und Tuchbezug, 1 hellpol. Commode,
2 Sophas, 12 Rohr- und 4 Polſterſtühle, 1 Großſtuhl, 4 pol.

Nähtiſche, 2 Spiegel, 1 Brod, 1 Eck-, 1 Wäſch und 1 Klei-
derſchrank, 2 Bettſtellen, div. Haus und Küchengeräthe, ſowie
auch Leib und Bettwäſche, Porzellan und Glasſachen u. dergl.
mehr, meiſtbietend, gegen gleich baare Bezahlung in Preuß.
Courant, verſteigert werden.

Merſeburg den 9. Juli 1857.
A. Rindſleiſch, Kreis -Auct. Comm.

Die Verpachtung der diesjährigen Obſtnutzung im hieſigen
Pfarrwerder ſoll

Freitag den 17. Juli e., Mittags 12 Uhr,
Pachtluſtige wollen an Ort und Stelle

Corbetha, den 13. Juli 1857.
Zu vermiethen

ſind ſofort in der Gotthardtsſtraße 2 Logis mit Meubles an
ledige Herren. Nähere Auskunft ertheilt Herr Guſtav Lots.

GarconLogis. Rittergaſſe 167 b.
E. Friſcher ſelbſtgebrannter Graukalk

ſſt alle Wochen von jetzt an in Röſſen zu haben bei
C. Kaiſer.

Auf Verlangen wird auch weißer Kalk gebrannt.
Erfurter Gries und Fadennudeln neu angekommen aus-

gezeichnet ſchön ſowie gute weichkochende Erbſen und Linſen,
hält beſtens empfohlen die Mehl- und Brodhandlung,
Oelgrube Nr. 328.

Von jetzt ab iſt wieder fortwährend Berliner Weißbier
zu haben im Café national bei A.

—-Z;]Hühneraugenpflaſter,
C. Francke.

f. Melis in Broden, à Pfd. 6 Sgr.,

ff. Melis z 6ff. Rafſinade in Broden, à Pfd. 6 Sgr.,
extra ff. Stettiner, Berliner, Potsdamer und

Staßfurther Raffinade in Broden, à Pfd. 6 Sgr.,
extra ff. gemahl. Raffinade, bei 5 Pfd. à Pfd. 6Sgr. 3Pf.

ff. Melis, 5 2 6weißen klaren Zucker, S à 5
ſchönen hellgelblichen Farin, 5 à 9

F. L. Schulze, Domplatz.
Echten Weineſſig zum Einmachen empfing neue Zu-

ſendung F. L. Schulze, Domplatz.
Schönſte neue Jsländ. Matjes- Heringe empfing

F. L. Schulze, Domplatz.

en

Das Neueſte, Eleganteſte und Billigſte von
Weißwaaren, Stickereien und Spitzen, vorzüglich
ſchöne und billige Negligehäubchen, Kragen und
Aermel, Spitzenmantillen, Brautſchleier und dergl.
empfing neue Zuſendung C. W. Hellwig,

Markt und Roßmarkt-Ecke.
Vorgezeichnet zu Stickereien empfing neue Deſſins

C. W. Hellwig.
Markt und Roßmarkt-Ecke.

Reiſe- und Jagd Artikel.
Jn der größten Auswahl empfiehlt alle Sorten Reiſe

Jagd Courier- und Eiſenbahntaſchen Hutſchachteln, Reiſe
koffer in allen Größen Schrotbeutel, Pulverhörner, Flinten-
riemen, Zündhütchen Aufſetzer und Hundepeitſchen

Julius Hammer, Markt Nr. 4.
Einem geehrten Publikum erlaube ich mir hiermit ergebenſt

anzuzeigen, daß ich meine Wohnung von dem Sattlermeiſter
Herrn Jftiger in der Oberburgſtraße zu dem Bäckermeiſter Herrn
Franke am Markt verlegt habe und daß ich mich immer noch
mit aller Art feiner Wäſche und Preßmaſchinen-Arbeit beſchäf-
tige. Merſeburg, den 6. Juli 1857.

Louiſe Tretrop.
Vogelſchießen in Merſeburg.
Zum diesjährigen privilegirten großen Vogelſchießen,

welches Sonntag den 19. Juli, Nachmittags 3 Uhr, im Bür-
gergarten beginnt und Montag fortgeſetzt wird, erlauben wir
uns zur gefälligen Theilnahme ein hieſiges wie auswärtiges
Publikum ganz ergebenſt einzuladen

Das ſogenannte Probeſchießen auf den Stern findet
Freitag den 17. Juli, Nachmittags 1 Uhr, ſtatt.

Merſeburg den 7. Juli 1857.
Das Directorium der privilegirten

Vogelſchützen- Geſellſchaft.

Concert im Riſchgarken.
Donnerstag den 16. Juli, von 6 Uhr Abends ab, viertes

Geſellſchafts Concert im Riſchgarten, zu welchem auch Nicht-
mitglieder gegen das übliche Entrée Zutritt haben.

Das Geſellſchafts-Directorinm.
Zum Sternſchießen,

e Sonntag den 19. Juli,S ladet ergebenſt ein Krebs in Kötzſchen.
Bekanntmachung und Warnung.

Vielfache Mißbräuche haben mich veranlaßt
die von hier nach Muſchwitz über die Niederhofs Wieſe
führenden Fußwege,

2) die Fußwege über die große Gebreite und hinter der
Schmiede

für den gemeinen Gebrauch durch Gräben und aufgeſtellte War-
nungstafeln zu unterſagen.

Jndem ich dies hiermit zu Jedermanns Kenntniß bringe,
warne ich gegen das fernere Begehen und werden von nun an
etwanige Contravenienten unnachſichtlich pfänden.

Gut Göthewitz, den 18. Juli 1857.
Rockſtroh.

Den 6. Juli 1857 iſt auf der Funkenburg ein Frühjahrs-
Mäntelchen, ſchwarzbraun, mit ſchwarzem Moirée antique beſetzt,
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ſelbiges
gegen eine Belohnung Preußergaſſe Nr. 63. abzugeben.
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9 Einem hochgeehrten hieſigen
und auswärtigen Publicum die

7

à vis nach der Burgſtraße Nr. 292.

5e

h waaren Geſchäft von der Stadtkirche vis

J verlegt habe, und bitte das mir bisher ge-
ſchenkte Zutrauen auch fernerhin zu bewahren.

C. Bucking.
Ein Knecht findet ſogleich einen Dienſt bei W. Wirth

in Merſeburg „grüner Hof.“
Ein junger Menſch von rechtlichen Eltern, welcher Luſt hat,

in Berlin die Klempnerprofeſſton zu erlernen, findet ein gutes
Unterkommen.

Auskunft ertheilt der Schneidermſtr. Witte in Merſeburg,
Markt Nr. 7.

Warnung.
Das Heunachharken auf nicht eigenthümlichen Wieſen wird

hiermit gänzlich verboten wer dem zuwider handelt, wird nach
der Feldpolizei- Ordnung von 1847 und 1856 beſtraft werden;
auch iſt das zukünftige Aehrenleſen auf nicht eigenthümlichen
Feldgrundſtücken auf dieſelbe Weiſe verboten.

Meuſchau, den 13. Juli 1857.
Die Gemeinde daſelbſt.

Ehrenerklärung. Die Beleidigung, die ich dem
Handarbeiter Kühn aus KleinOſtrau angethan habe, habe ich
in Uebereilung geſprochen und bitte ihn durch richterliche Er-
mittelung um Verzeihung.

Lennewitz, den 13. Juli 1857.
Erdmann Roſenkranz.

Dank. Für die uns ſo vielfach bewieſene Theilnahme
bei dem uns ſo unerwarteten wie ſchmerzlichen Tode unſers ge-
liebten Gatten, Vaters und Bruders, dem Herrn Paſtor Schell-
bach für ſeine troſtreichen Worte und den Meiſtern der Weber-
Jnnung, welche den Verſtorbenen zur Ruhe trugen, und Allen,
die den Sarg mit Kränzen ſchmückten, ſagen wir unſern tiefge-
fühlten Dank. Die trauernde Familie Große.

Dank. Für die vielen Beweiſe der Theilnahme durch
Darbringung zahlreicher Kränze und Blumen bei der heutigen
Beſtattung zur Erde unſeres, nach 1 jährigem irdiſchen Da-
ſein ſchon wieder heimgegangenen einzigen Sohnes Fränz ſa-
gen wir aller theilnehmender Liebe, ſowie auch dem Herrn PaſtorTriebel für ſeine im Hauſe und am Grabe uns gegebenen

wirkſamen Tröſtungen, hiermit öffentlich unſern herzlichſten Dank
und wünſchen, daß ſie alle vor gleichem Verluſte bewahrt bleiben
mögen.8 Vorſtadt Neumarkt vor Merſeburg, den 13. Juli 1857.

Der Schmiedemeiſter Laue nebſt Frau.

G23
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Beſtellungen auf das Kreisblatt pro drittes
Quartal für den Abonnementspreis von 9 Sgr.,

wofür es Jedem in das Haus gebracht wird, können noch fort-
während gemacht und die bisher erſchienenen Nummern nach-
geliefert werden.

Roggen 2 2 6Gerſte 21 26 3Hafer 12 6 158 6Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Königl. RegierungsSecretair und Landwehr-

Artillerie- Lieutenant Trömer ein Sohn dem Bürger und Schneidermſtr. Otto
eine Tochter. Getrauet: der Gefreite vom Stamm des 1. Bataillons
t 32. Landwehr Jnfanterie Regiments Lüdicke mit Amalie Thereſe Rei

ni ier.Stadt. Geboren: dem Handarbeiter Bauer eine Tochter dem Hand
arbeiter Martin ein Sohn. Getrauet: J. F. Gießler, in Dienſten hier,
mit J. E. Barth der Maurer Ernſt mit Jgfr. J. R. Reiper hier. Ge-
ſtorben: der einzige Sohn 2. Ehe des Bürgers und Nagelſchmiedemſtrs.
Nicol, 1 J. 3 M. alt, an Krämpfen der jüngſte Sohn des Huf- und Waf-
fenſchmiedemſtrs. Bölke, 4 M. alt, am Zahnfieber der jüngſte Sohn des
Meſſerſchmiedemſtrs. Baum, 7 M. alt, an Krämpfen der Bürger und Leine-
webermſtr. Große, 46 J. 10 M. alt, am Gehirnſchlage die füngſte Tochter
des Handarbeiters Hoffmann, 7 M. 1 W. alt, am Zahnfieber die Ehefrau
des Schneidermſtrs. Pollert, im 42. J. an Lungenentzündung die einzige
Tochter des Barbierherrn Witzel, 3 W. 4 T. alt, am Stickfluß die jüngſte
Tochter des Kunſtgärtners Bödke, 11 W. 4 T. alt, an Krämpfen eine außerehel.
Tochter, 2 M. 2 W. alt an Krämpfen ein außerehel. Sohn 11 T. alt,
an Krämpfen.

Donnerstag, Abends 6 Uhr, Gottesdienſt in der Gottesackerkirche.
digt: Herr Diaconus Burghardt.

Neumarkt. Geboren: dem Schiffer Rötzſcher ein Sohn dem
Ziegelſtreicher Prall eine Tochter. Geſtorben: der jüngſte Sohn des
Schmiedemſtrs. Laue, 1 J. 6 M. 10 T. alt, an der Ruhr der jüngſte Sohn
des Schiffers Rötzſcher, 1 St. alt, an Schwäche.

Nächſten Donnerstag, früh 10 Uhr, allg. Beichte und heil. Abendmahl.
Altenburg. Geboren: dem Gefangnenaufſeher Rauch ein Sohn

eine außerehel. Tochter. Getrauet: der Bürger und Pferdehändler Wäſe
mit Jgfr. Johanne Rofine Wilhelmine Hetzer.

Berichtigung. Jn den Kirchennachrichten der vorigen Woche muß
es in der Trauungsanzeige der Vorſt. Altenburg heißen: Jgfr. Johanne
Friederike Marie Donner.

Nächſten Donnerstag den 16. Juli, Vormittags 11 Uhr, ſoll in der
Altenburger Kirche allgemeine Beichte und Abendmahl gehalten werden.

Kirchennachrichten von Schafſtädt: Juni.
Geboren: eine unehel. Tochter dem Ziegeldeckermſtr. Müller ein Sohn

(todtgeb.) dem Kaufmann Fromme ein Sohn dem Sattlermſtr. Brechtel ein
Sohn. Getrauet: der Junggeſell K. Löther, Handarbeiter hier, mit
M. Berner aus Etzdorf. Geſtorben: der Schneidermſtr. Witte, 34 J.
alt, an Abzehrung ein Sohn des Bäckermſtrs. Wackermann 9 M. alt an
Krämpfen eine Tochter des Mühlenbeſitzers Kühn, 8 J. 3 M. alt, an Kräm-
pfen der Bürger Weickardt, 71 J. 2 M. alt, an Altersſchwäche.

Charade.
Siehſt du mit Vorurtheil die erſte Sylbe an,
So zeigt ſich, was Vorurtheil wirken kann.
Das Schöne wird häßlich, das Häßliche ſchön,
Du wirſt im Jrrthum Wahrheit, im Wahren Jrrthum ſehn.
Die zweite Sylbe bleibe fern von dir,
Denn ſie erniedrigt dich zum Thier.
Das Ganze dem Thoren und Weiſen gemein
Wird kleinlich in dem Thoren, im Weiſen edel ſein.
Drum tauſchet der Weiſe der erſten Sylbe Sinn
Mit einem beſſern um. Dann führt das Ganze
Zum Tempel der Wahrheit und Wiſſenſchaft hin.
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